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Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Einrichtung des  
Reichsei#enbahnamtes im Deut#chen Reich 

 
 erla##en am 13.08.2011, im Namen des Deut#chen Reiches  

 
                In Kraft ge#etzt am 01.10.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger 
            nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

Nr. 16 
 

Zum Zwecke der übergeordneten Zentralverwaltung und des Betriebes aller im Deut#chen Reich 
befindlichen Ei#enbahnen und deren Ge#ell#chaften, wird ein Reichsei#enbahnamt errichtet. 
 
Die einzelnen Aufgaben des Reichsei#enbahnamtes be#timmt der Reichskanzler und der Staats#ekretär des 
Reichsei#enbahnamtes. Er be#timmt auch im Einvernehmen mit den beteiligten Staats#ekretären die 
Aufgaben, die aus deren Amtsbereich auf das Reichsei#enbahnamt übergehen und zwar auch dann, wenn 
hierdurch der Amtsbereich der betroffenen Reichsämter in den Grundzügen berührt wird.  

Mit der Einrichtung des Reichsei#enbahnamtes geht das ge#amte Vermögen aller im Deut#chen Reich 
befindlichen Ei#enbahnen und deren Ge#ell#chaften der Bundes#taaten oder ehemaliger Frei#taaten auf das 
Deut#che Reich über und i#t durch das Reichsei#enbahnamt zu verwalten.  
 
Verbindlichkeiten, Treuhand#chaften oder Vermögensrechte werden in einem ge#onderten Ge#etz geregelt.   

Näheres be#timmt die Reichsverfa##ung und ein nachfolgendes Reichsei#enbahnge#etz. 

    
Berlin, den 13. Augu#t 2011 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

Staats#ekretär des Innern 
Erhard Lorenz 
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